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9 Soziales, Pflegemanagement, Arbeit und Beihilfen




Fachabteilung 11A

Soziales, Pflegemanagement, Arbeit und Beihilfen 
Dietrichsteinplatz 15, 8010 Graz

E-Mail: fa11a@stmk.gv.atfa14b@stmk.gv.at
Förderungsantrag

Bildungskarenz Plus


    Angaben zum Unternehmen . 
Firma:      

                 KMU   FORMCHECKBOX 
  ja            FORMCHECKBOX 
 nein
Firmennummer:      
Adresse (Straße, PLZ, Ort):      

Telefon:      

Fax:            
  E-Mail:      
Kontaktperson: 
Qualifizierungskosten bei der Teilnahme mehrerer Mitarbeiter/Innen: insgesamt EUR      
 Angaben zum Mitarbeiter/Mitarbeiterin mit dem/der eine Bildungskarenz vereinbart wurde  .    
Vorname:      

 FORMTEXT 
     
Nachname:      
Geb. Datum:      

Bildungskarenz von:                     bis:      

Qualifizierungsmaßnahme: von:                     bis:     

    Angaben zum Kurs     
Bildungsinstitution: 
Kursbezeichnung: 
Kurskosten:  EUR  
    Angaben zur Auszahlung  .    
Kontonummer: 
Bankverbindung: 
    Welche Beilagen sind erforderlich?  .    
· Beschäftigungsnachweis zum Zeitpunkt der Antragsstellung
· Bildungskarenzvereinbarung zwischen der Mitarbeiter/innen und Unternehmen auf Basis der entsprechenden   
   Bestimmungen

· Nachweis des Weiterbildungsgeldes 

· Kopie des Kurszeugnisses der jeweiligen Bildungsinstitution
· Kopie des Einzahlungsbeleges bzw. Telebankingnachweises

    Kleingedrucktes  .   
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass das Unternehmen für die Richtigkeit der Angaben haftet, die Richtlinie zur Kenntnis nimmt  und dem Land Steiermark, Fachabteilung 11A, für den Fall unrichtiger Angaben ein Rückforderungsanspruch zusteht. Ich stimme der automationsunterstützten Verarbeitung meiner Daten und dem automationsunterstützten Datenverkehr im Sinne der Bestimmungen des Datenschutzgesetzes, BGBl. I Nr. 165/1999, i.d.g.F. zu, soweit dies in Art und Umfang auf den Zweck der Durchführung der Beihilfe beschränkt bleibt.


     

Ort, Datum

Stampiglie und Unterschrift

K
Kopiervorlage für weitere MitarbeiterInnen



 Angaben zum Mitarbeiter/Mitarbeiterin mit dem/der eine Bildungskarenz vereinbart wurde  .    
Vorname:      

 FORMTEXT 
     
Nachname:      
Geb. Datum:      

Bildungskarenz von:                     bis:      
Qualifizierungsmaßnahme: von:                   bis:     

    Angaben zum Kurs     
Bildungsinstitution: 
Kursbezeichnung: 
Kurskosten:  EUR  
   Angaben zum Mitarbeiter/Mitarbeiterin mit dem/der eine Bildungskarenz vereinbart wurde  .    
Vorname:      

 FORMTEXT 
     
Nachname:      
Geb. Datum:      

Bildungskarenz von:                     bis:      
Qualifizierungsmaßnahme: von:                   bis:     

    Angaben zum Kurs     
Bildungsinstitution: 
Kursbezeichnung: 
Kurskosten:  EUR  
 Mitarbeiter/Mitarbeiterin mit dem/der eine Bildungskarenz vereinbart wurde  .    
Vorname:      

 FORMTEXT 
     
Nachname:      
Geb. Datum:      

Bildungskarenz von:                     bis:      
Qualifizierungsmaßnahme: von:                   bis:     

    Angaben zum Kurs     
Bildungsinstitution: 
Kursbezeichnung: 
Kurskosten:  EUR  
Alles über das Fördermodell Bildungskarenz Plus




FörderungsempfängerInnen .   
· Unternehmen, mit Sitz in der Steiermark, die das Modell „Bildungskarenz Plus“ gewählt und vereinbart haben, um ihre MitarbeiterInnen trotz sinkender Auslastung während der Wirtschaftskrise im Unternehmen zu halten.

   Förderungsvoraussetzungen  .   
· Grundsatzvereinbarung „Bildungskarenz Plus“ (Karenzvereinbarung, Vereinbarung der Ausbildungsdauer und –inhalte) zwischen MitarbeiterIn und Unternehmen auf Basis der entsprechenden Bestimmungen des AMS 

· Nachweis des gewährten Weiterbildungsgeldes (Bestätigung des AMS) 

· Nachweis der erfolgreich abgelegten Qualifizierungsmaßnahme

· Vorlage des Einzahlungsbeleges bzw. des Telebankingnachweises

· Antragstellung frühestens vier Monate,  spätestens jedoch sechs Monate  nach Beendigung der vereinbarten Bildungskarenz.

· Beschäftigungsnachweis der/des ausgebildeten MitarbeiterIn zum Zeitpunkt der Antragstellung (Vollversicherung)
· Pro Unternehmen können max. 100 MitarbeiterInnen am Modell „Bildungskarenz Plus“ teilnehmen.

   Förderungsgegenstand  .   
· Qualifizierungsmaßnahmen, deren Inhalt die Unternehmen mit den MitarbeiterInnen abstimmen.

    Förderungshöhe  .   
· 25 % der Qualifizierungskosten, maximal jedoch € 1.250,--  pro MitarbeiterIn

   Förderungsanträge  . 

· Anträge sind vollständig mit dem dafür aufgelegten Antragsformular und den beizulegenden Unterlagen frühestens vier Monate spätestens jedoch sechs Monate nach Beendigung der vereinbarten Bildungskarenz beim Amt der Steiermärkischen Landesregierung, FA11A, Dietrichsteinplatz 15, 8010 Graz, einzubringen.

· Bei Vorliegen der Förderungsvoraussetzungen erfolgt die Auszahlung auf das bekannt -gegebene Konto.

· Auf die Gewährung der Förderung besteht kein Rechtsanspruch.

   Förderungszeitraum  . 

· 1.1.2009 bis 31.12.2010
      (Beginn der letzten Ausbildung spätestens am 1.12.2010)
    Weitere Fragen?  .   
Sie  erreichen uns unter:

Telefon 0316/877- 7914, 3466, 3438, 7920

Fax: 0316/877-5165fa14b@stmk.gv.at
�








Stand: Nov.2010-4.0

